
Ir - 1 cfS der Beilagen zu den Stf'!1ogr:1phisch!."n P,'otnkolkndes. Nadt)nahatc~ 
-----·-·----------::~V~-G;;~t;,;g;~btmg;pcri~d·c-· ---~---"---

DER BUNDESMINISTER 
HJR BAUTEN UND TECHNIK 

Zl.10.101/55-I/1/79 

Pa,rlamentari sche Anf'rage rIr. 55 der 
Abg.Dr.Götz und Gen.betr.Zweiter Be­
richt der Volksanwal t.schaft-·Bundes·­
strassengesetz. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton B 'e n y a. 

Parlament. 
1010 Wie n 

Wien, nm 1979 08 21 

SO lAB 

1979 "OS- 21 
zu lrS/J 

Auf die Anfrage Nr.55, welche die Abgeordneten Dr.Götz 

und Genossen am 3.7.1979, betreffend Zweiter Bericht der Volks an­

waltschaft-Bundesstrassengesetz. an mich gerichtet haben, beehre ich 

mich fölgendes mitzuteilen : 

Wie im Z.reiten Bericht der VolksanwaJ.tschaft selbst 8,:::Jge­

fü~rt ist, entspri':!ht die von meinem Ressort geübte Praxis bezüglich 

entscllti.digu.'1gsberecht.igtem Personenkreis der Enteignungen nach dem 

Bundesstraßengesetz 1971 und Bemessungsgrunc.sätzen bei der En.teigl'lungs·­

höhe dem Gesetz; deren Rechtmäßigkeit ~'Urde, wie a.uch der Bericht d.er 

Volksam·raltschaft anfÜhrt, durch die Judikatur des Verfass'_mgs- und Ver-' 

vraltungsgerichtshofes erhä.rtet. 

Nü11 bin auch ich de:; .. Meinung, daß die Enteignungsbestimmungen 

des Bundesstraßengesetzes 1971 in einigen Punkten im Wege einer Ge­

setzesändertmg modernisiert werden sollten. Ich könnte mir hier vorstellen, 

daß einerseits eine 3inlösebercchtigung bzw. -verpflichtung der Btmc1es­

straß.:;nverwaltung im Zuge von Neubauten auch bei besonderf~n Immissionen 

durch den Straßenverkehr bestehen sollte, andererseits bei Enteignung von 

Wohnraum eine über den Verkehrswert hinausgehende Entschädigung zu leisten 

wäre. Eine klare A1)grenzungr.rird hier' allerdings nicht ganz leicht sein. 
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Was eHe Realisierung anlangt, habe ich ber~i. ts gode 19'18 

Auftrag gegeben, in meir.ern Ressert diesbezügliche Ü1)e.clegungen e..l'Z;~"'" 

stellen bzw. einen Gesetzeseilt.r.lrf v0rzuberei ten. leb. hatte bereits 

damals die Absicht, in der neuen Legislaturperiode eine gröl~ere Novelle 

zum Bundef.stra[6enge;setz der Bundesregierung ·~md -bei deren Zustimmun!S 

dem Parlament vorzulegen~ in de.T auch an einige Änderur.gen in den 

Straßenzügen gedacht ist. Ich , .. i11 nun diese Novelle bis Herb:.=;t 19'{9 

soweit fertigstellen la~sen, d.aß sie zur Beguta':!htullg ve.rsandt. wird. ,. 

und erwarte ~ daß sie im ~rahre 1980 dem Par13.ment zur Bers.tung und Be:­

schlußfassung zugeleitet .lerden kann. 

"'-
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